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Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von  
+/- 1 Einheit (EUR, % usw.) auftreten. 

 

Zur besseren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden Prüfungsbericht auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Es wird das generische Maskulinum verwendet, 

wobei alle Geschlechter gleichermaßen gemeint sind. 
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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Die Gesellschafter der 

 

Biofrontera AG, Leverkusen, 

– nachfolgend kurz „Biofrontera“ oder „Gesellschaft“ genannt – 

 

haben uns in der Hauptversammlung vom 28. August 2024 zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 

2024 gewählt. Demgemäß hat uns der Aufsichtsrat den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der Buchführung und den mit dem Konzernlagebericht 

zusammengefassten Lagebericht („Lagebericht“) für das Geschäftsjahr 2024 zu prüfen. 

Darüber hinaus hat sich unsere Prüfung nach Maßgabe des § 317 Abs. 4 HGB auf das im Unternehmen 

vorhandene Überwachungssystem erstreckt (vgl. Abschnitt F). 

Ferner hat sich unsere Prüfung nach § 317 Abs. 3a HGB auf die für Zwecke der Offenlegung erstellten 

elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in dem einheitlichen 

elektronischen Format („ESEF-Unterlagen“) erstreckt (vgl. Abschnitt G). 

Gemäß § 313 AktG sind wir auch damit beauftragt, den Bericht des Vorstands gemäß § 312 AktG über 

die Beziehung zu verbundenen Unternehmen für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 

2024 zu prüfen. Wir verweisen hierzu auf unseren Bericht vom 14. April 2025. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Des Weiteren erklären wir gemäß Art. 6 Abs. 2 

Buchst. a der EU-APrVO, dass die Prüfungsgesellschaft, Prüfungspartner und Mitglieder der höheren 

Führungsebene und das Leitungspersonal, die die Abschlussprüfung durchführen, unabhängig vom 

geprüften Unternehmen sind. 

Für die Durchführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, 

die als Anlage 3 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024 vereinbart. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an die Gesellschaft. Er wurde unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)) erstellt. 
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 

31. Dezember 2024 (Anlage 1) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 (Anlage 1) der 

Biofrontera AG, Leverkusen, mit Datum vom 14. April 2025 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, 

der hier wiedergegeben ist: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Biofrontera AG: 
 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Biofrontera AG, Leverkusen – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
der Biofrontera AG, der mit dem Konzernlagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, 
nachfolgend „Lagebericht“ genannt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2024 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten 
Bestandteile des Geschäftsberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser 
Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt 
„Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Geschäftsberichts. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden „EU-
APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
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deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären 
wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen 
Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 waren. Diese Sachverhalte wurden im 
Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung 
unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen 
Sachverhalten ab.  

Aus unserer Sicht war folgender Sachverhalte am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 

 Werthaltigkeit der Anteile an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir wie folgt 

strukturiert: 

1. Sachverhalt und Problemstellung, 

2. Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse, 

3. Verweis auf weitergehende Informationen. 

 

Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar: 

 

Werthaltigkeit der Anteile an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

1. Zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2024 weist die Bilanz der Biofrontera AG Anteile an 

verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 32.224 (i. Vj. TEUR 32.224) und Forderungen 

gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 75.492 (i. Vj. TEUR 69.644) aus. Die Anteile 

an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen stellen mit 98% (i. Vj. 94%) einen 

wesentlichen Anteil an den Vermögensgegenständen der Biofrontera AG dar. Gemäß § 253 Abs. 

3 Satz 5 sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder 
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Wertminderung außerplanmäßig abzuschreiben. Gemäß § 253 Abs. 4 Satz 2 HGB sind 

Forderungen abzuschreiben, wenn am Abschlussstichtag ein gegenüber dem Buchwert 

niedrigerer Wert beizulegen ist (strenges Niederstwertprinzip). Der einer Beteiligung am 

Abschlussstichtag beizulegende Wert wird als Barwert der erwarteten künftigen 

Zahlungsströme, die sich aus den von den gesetzlichen Vertretern erstellten 

Planungsrechnungen ergeben, mittels eines Ertragswertverfahrens ermittelt. Die Werthaltigkeit 

der Anteile und Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist von den Einschätzungen und 

den Annahmen des Vorstands in Bezug auf den künftigen operativen Geschäftsverlauf der 

Biofrontera Bioscience GmbH und der Biofrontera Pharma GmbH abhängig. Die Biofrontera AG 

hat zur Ermittlung des beizulegenden Werts eine Unternehmensbewertung durchgeführt, 

welche in einer Detailplanungsphase den Zeitraum der nächsten 5 Jahre die Entwicklung der 

Biofrontera Bioscience und der Biofrontera Pharma GmbH bis zum Geschäftsjahr 2029 abdeckt. 

Anschließend wird eine ewige Rente ermittelt. Diese Unternehmensplanung ist von externen 

Faktoren abhängig, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der Gesellschaft liegen. Mithin 

unterliegen die getroffenen Planungsannahmen einer immanenten Unsicherheit. Mögliche 

negative Planabweichungen könnten zu einem geringeren beizulegenden Wert und mithin 

einem Abwertungsbedarf führen. Aufgrund der von den gesetzlichen Vertretern getroffenen 

Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen und der wesentlichen Bedeutung für 

die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft war dieser Sachverhalt für unsere Prüfung von 

besonderer Bedeutung.  

2. Wesentliches Ziel unserer Prüfungshandlungen war die Sicherstellung der systematischen 

Vorgehensweise und der Angemessenheit bei der Bewertung der Anteile an und Forderungen 

gegen verbundene Unternehmen. Zu diesem Zweck haben wir uns zunächst mit dem von den 

gesetzlichen Vertretern eingerichteten internen Kontrollsystem zur Ermittlung und Bewertung 

von Beteiligungsbuchwerten und Forderungen gegen verbundenen Unternehmen 

auseinandergesetzt, indem wir den Prozess einer Aufbauprüfung unterzogen und das 

Fehlerrisiko beurteilt haben. Ausgangspunkte der Bewertung ist die Unternehmensplanung der 

Gesellschaft. Diese beruht auf verschiedenen Szenario-Analysen, denen unterschiedliche 

Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeordnet werden. Die wesentlichen Planungsparameter, das 

Mengen- und Preiswachstum, die Kostenstruktur und die Entwicklung der verschiedenen 

geographischen Märkte haben wir umfassen mit Mitarbeitern, dem Vorstand und Aufsichtsrat 

diskutiert und auf ihre Plausibilität hin beurteilt. Hierbei wurde insbesondere die starke 

Abhängigkeit von der Biofrontera Inc. und ihrer wirtschaftlichen Situation gewürdigt. Die 

Eintrittswahrscheinlichkeiten wurden kritisch hinterfragt und die Annahmen hinsichtlich des 

Diskontierungszinssatzes mit externen Informationen abgestimmt. Weiterhin haben wir die 
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Planungstreue aus dem Vorjahr und die Entwicklung der Gesellschaft bis zum Zeitpunkt unserer 

Berichterstattung herangezogen. Zudem haben wir uns mit den bei der Bestimmung des 

Diskontierungssatzes verwendeten Parametern beschäftigt und das Berechnungsschema 

nachvollzogen. Die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und 

zugrunde gelegten Bewertungsannahmen sind unter Berücksichtigung der verfügbaren 

Informationen aus unserer Sicht insgesamt geeignet, um die Bewertung der Anteile an 

verbundenen Unternehmen und der Forderungen gegen verbundene Unternehmen sachgerecht 

vorzunehmen.  

3. Die Angaben der Gesellschaft zu den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind in den 

Abschnitten „II.2“, „III.1.“ und „III.2“ des Anhangs enthalten.  

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen  

 die im Abschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung“ des Lageberichts auf die 
Internetseite der Gesellschaft verwiesene Erklärung zur Unternehmensführung nach 
§ 289f HGB und § 315d HGB einschließlich der Entsprechenserklärung gemäß § 161 
AktG 

 die nicht inhaltlich geprüften Abschnitte „Risikomanagementsystem“ und 
„Übernahmerelevante Angaben“ des Lageberichts, 

 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften 
Jahresabschlusses und Lageberichts sowie unseres Bestätigungsvermerks und 

 die Versicherungen nach §§ 264 Abs. 2 Satz 3, 289 Abs. 1 Satz 5 HGB zum 
Jahresabschluss und Lagebericht. 

Für die Erklärung nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex, die 
Bestandteil der im Lagebericht enthaltenen Erklärung zur Unternehmensführung ist, sind die 
gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat verantwortlich. Im Übrigen sind die gesetzlichen 
Vertreter für die sonstigen Informationen verantwortlich. 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht erstrecken sich nicht auf die 
sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen 
Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der 
Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist 
höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
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Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 
relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle 
Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden 
kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und sofern einschlägig, die zur 
Beseitigung von Unabhängigkeitsgefährdungen vorgenommenen Handlungen oder ergriffenen 
Schutzmaßnahmen.  
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Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen 
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen 
Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts 
aus.  

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER FÜR ZWECKE DER OFFENLEGUNG ERSTELLTEN 
ELEKTRONISCHEN WIEDERGABEN DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
NACH § 317 ABS. 3A HGB 

Prüfungsurteil 

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3a HGB eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob 
die in der beigefügten Datei [Biofrontera_Einzelabschluss_2024.zip] SHA256: 
f6e03ed5b41d5bf1cde3a5f11332b89c4851011aac333c25a7eecd98ac9c1c66 enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts (im 
Folgenden auch als „ESEF-Unterlagen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In 
Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften erstreckt sich diese Prüfung nur auf die 
Überführung der Informationen des Jahresabschlusses und des Lageberichts in das ESEF-Format 
und daher weder auf die in diesen Wiedergaben enthaltenen noch auf andere in der oben 
genannten Datei enthaltene Informationen.  

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen 
und für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das 
elektronische Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie unsere im voranstehenden 
„Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ enthaltenen 
Prüfungsurteile zum beigefügten Jahresabschluss und zum beigefügten Lagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 hinaus geben wir keinerlei Prüfungsurteil 
zu den in diesen Wiedergaben enthaltenen Informationen sowie zu den anderen in der oben 
genannten Datei enthaltenen Informationen ab.  

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3a HGB unter 
Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW 
PS 410 (06.2022)) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weitergehend beschrieben. Unsere 
Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem des IDW 
Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen 
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Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die Erstellung der ESEF-
Unterlagen mit den elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach 
Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF-Unterlagen zu ermöglichen, die frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 
Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat sind. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Erstellung der ESEF-
Unterlagen als Teil des Rechnungslegungsprozesses. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – Verstößen gegen die Anforderungen 
des § 328 Abs. 1 HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

● identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 HGB, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. 

● gewinnen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Kontrollen abzugeben. 

● beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF-Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen 
enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 in der zum 
Abschlussstichtag geltenden Fassung an die technische Spezifikation für diese Datei erfüllt. 

 beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften 
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts ermöglichen. 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO  

Wir wurden von der Hauptversammlung am 28. August 2024 als Abschlussprüfer gewählt. Wir 
wurden am 24. Oktober 2024 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind erstmalig als Abschlussprüfer 
der Biofrontera AG, Leverkusen tätig. 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem 
zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in 
Einklang stehen. 

 

SONSTIGER SACHVERHALT – VERWENDUNG DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Unser Bestätigungsvermerk ist stets im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss und 
dem geprüften Lagebericht sowie den geprüften ESEF-Unterlagen zu lesen. Der in das ESEF-Format 
überführte Jahresabschluss und Lagebericht – auch die in das Unternehmensregister 
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einzustellenden Fassungen – sind lediglich elektronische Wiedergaben des geprüften 
Jahresabschlusses und des geprüften Lageberichts und treten nicht an deren Stelle. Insbesondere 
ist der ESEF-Vermerk und unser darin enthaltenes Prüfungsurteil nur in Verbindung mit den in 
elektronischer Form bereitgestellten geprüften ESEF-Unterlagen verwendbar. 

VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER  

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Adrian Schmidt.“ 
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C. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des Unternehmens im Berichtsjahr sind dem  

Lagebericht der gesetzlichen Vertreter folgende Kernaussagen zu entnehmen: 

 Die im handelsrechtlichen Einzelabschluss ausgewiesenen Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 

3.319 (i. Vj. TEUR 3.311) enthalten die Erlöse aus konzerninternen Serviceleistungen. Bei den 

sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 244 (i. Vj. 449) handelt es sich im 

Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie um Erträge aus der 

Weiterbelastung von Kosten an verbundene und assoziierte Unternehmen. 

 Die Abschreibungen auf Finanzanlagen betragen im Geschäftsjahr 3.568 TEUR (Vorjahr: 4.945 

TEUR) und entfallen auf die Beteiligung an der Biofrontera Inc im Rahmen der Bewertung zum 

aktuellen Börsenkurs. 

 Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf -3.488 TEUR (Vorjahr: -7.297 TEUR).  

 Die Biofrontera AG verfügt zum 31. Dezember 2024 über ein handelsrechtliches Eigenkapital 

von 104.063 TEUR (Vorjahr: 104.208 TEUR). 

 Das Anlagevermögen betrifft hauptsächlich die Anteile an verbundenen Unternehmen mit 

32.224 TEUR (Vorjahr: 32.224 TEUR) und Beteiligungen 420 TEUR (Vorjahr: 3.988 TEUR). 

 Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen im Berichtsjahr 75.492 TEUR 

(Vorjahr 69.644 TEUR) und bestehen aus Darlehensforderungen sowie Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen. 

 Im Einzelabschluss der Biofrontera AG liegt die Liquidität, wie erwartet, mit 1.806 TEUR 

unterhalb des Vorjahreswertes von 2.560 TEUR. 

Zur Beurteilung der voraussichtlichen Entwicklung sowie zu Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung des Unternehmens sind folgende Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht der 

gesetzlichen Vertreter als wesentlich hervorzuheben: 

 Das Unternehmen verfügt mit Ameluz® derzeit nur über ein zugelassenes Produkt, das in 

einigen europäischen Ländern und den USA mit einem eigenen Vertrieb oder über Lizenzpartner 

vertrieben wird. Es besteht das Risiko, dass Ameluz® nicht ausreichend oder nicht nachhaltig 

am Markt etabliert werden kann.  

 Biofrontera agiert auf regulierten Wettbewerbsmärkten. Die Absatz- und Umsatzziele der 

Gesellschaft könnten durch absatz- und umsatzwirksame Maßnahmen von Wettbewerbern 

hinsichtlich der Anwendungsfelder ihrer Produkte, der Preisstrategie oder der 

Vermarktungsstrategie, aber auch durch neue Produkte von Wettbewerbern gefährdet werden. 

Falls die Umsatzziele nicht erreicht werden, könnte dies zudem negative Auswirkungen 
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hinsichtlich der Ergebnis- und Liquiditätsziele des Unternehmens sowie Wertminderungen auf 

bereits produzierte Produktvorräte zur Folge haben. 

 Die Gesellschaft war in den vergangenen Jahren regelmäßig auf die Zuführung von externen 

liquiden Mitteln angewiesen. Zum 31. Dezember 2024 verfügt der Biofrontera-Konzern über 

liquide Mittel in Höhe von TEUR 3.124 . Basierend auf der aktuellen Unternehmensplanung 2025 

wird der Konzern über ausreichend Liquidität verfügen um für 12 weitere Monate, ab 

Aufstellungszeitraum, sämtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Voraussetzung hierfür ist, 

dass die Umsatzprognosen erreicht werden und keine weiteren relevanten Prozesskosten auf 

das Unternehmen zukommen, die über die bereits zurückgestellten Kosten hinausgehen. Wenn 

die Umsatzprognosen nicht erfüllt werden und weitere relevante und kostspielige 

Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen geführt werden, ist das Risiko hoch, dass nicht 

genügend Barmittel zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen vorhanden sind. 

 Mit dem Börsengang der Biofrontera Inc. konnte, das von der Biofrontera Inc. eingeworbene 

Kapital dort in weiteres Wachstum investiert werden, um die Präsenz im US-Markt weiter 

auszubauen. Im Rahmen des ursprünglich vereinbarten Lizenz- und Liefervertrages fließen der 

Biofrontera AG bis zu 50% der Ameluz®-Umsätze in Form eines Transferpreises zu. Dieser Anteil 

gilt bis zu 30 Mio. Dollar Jahresumsatz und sinkt zwischen einem Jahresumsatz von 30 bis 50 

Millionen Dollar auf 40% und darüber hinaus auf 30%. Durch den Lizenz- und Liefervertrag 

profitiert auch die Biofrontera AG von einer Stärkung der Biofrontera Inc. im US-Markt, ohne 

den in der Vergangenheit größten Kostenblock, Vertrieb und Marketing in den USA, finanzieren 

zu müssen. Nur mit Hilfe einer ausreichend finanzierten Biofrontera Inc. können beide 

Unternehmen wachsen und sich sowohl gemeinsam als auch unabhängig voneinander 

erfolgreich entwickeln. Die aktuelle Liquiditätslage der Biofrontera Inc. ist schwach und auch die 

Ertragslage der Gesellschaft im vergangenen Jahr war deutlich negativ. Sollte die Gesellschaft 

nicht in der Lage sein, kurzfristig ausreichende Liquidität zur Finanzierung ihrer 

Geschäftstätigkeit zu beschaffen, könnte die Gesellschaft Schwierigkeiten haben, ihren 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Sollte die Biofrontera Inc. ihren Verpflichtungen uns 

gegenüber nicht fristgerecht nachkommen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die 

Liquidität der Biofrontera AG haben und dazu führen, dass die Gesellschaft zusätzliche 

Finanzierungsquellen erschließen muss, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. 

 In den USA verteidigt sich die Biofrontera gegen die Behauptung von SunPharma (DUSA), dass 

die RhodoLED XL® zwei Patente von SunPharma (DUSA) verletzt. SunPharma (DUSA) hat bei 

der United States International Trade Commission (ITC) einen Antrag gestellt, den Import der 

Biofrontera RhodoLED XL® in die USA zu verbieten (Inv. No. 337-TA-1411). Parallel dazu hat 

SunPharma (DUSA) eine Klage vor dem United States District Court for the District of 
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Massachusetts („District Court Case“) eingereicht, die bis zum Abschluss der ITC-Untersuchung 

ausgesetzt wurde. Als Ergebnis der ITC-Untersuchung oder des Bezirksgerichtsverfahrens 

besteht das Risiko, dass SunPharma (DUSA) eine Verfügung erwirken könnte, die die Einfuhr 

oder den Verkauf von RhodoLED XL® in den Vereinigten Staaten verhindert. Es besteht das 

Risiko, dass wir entweder für eine Lizenz für das geistige Eigentum von SunPharma (DUSA) 

zahlen oder die RhodoLED XL® Lampe umgestalten müssten, um sie in die Vereinigten Staaten 

importieren. Darüber hinaus birgt der Fall vor dem Bezirksgericht das zusätzliche Risiko, dass 

die Gesellschaft gezwungen werden könnten, Schadenersatz oder eine Lizenzgebühr an 

SunPharma (DUSA) für die Verletzung seiner Patentrechte zu zahlen. 

 Die Gesellschaft sieht langfristig weitere Umsatzchancen in Form von Milestone- und Royalty-

Zahlungen durch Lizenz- und Lieferverträge mit unseren Lizenzpartnern in Europa, Asien und 

den USA. Gleichzeitig analysiert das Unternehmen neue Märkte wie Kanada oder Brasilien, um 

dort mit einem relevanten Marktteilnehmer zusammenzuarbeiten. Auch im europäischen Markt 

werden Vermarktungsoptionen für Länder wie Frankreich, Italien oder die Niederlande geprüft, 

entweder über eine Verpartnerung oder den Aufbau einer eigenen Vertriebseinheit. Das 

Wachstum und der Ausbau der Ameluz-Märkte hat für Biofrontera klare Priorität. 

 Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Gruppe mit einem Umsatz von EUR 20 bis 24 Mio., wobei 

für die europäischen Märkte ein Wachstum von 10 bis 12 % erwartet wird, während die Umsätze 

aus dem US-Lizenzgeschäft aufgrund des niedrigen Transferpreises in 2025 auf dem Niveau von 

2024 liegen werden. Durch die Übertragung der gesamten klinischen Entwicklung an Biofrontera 

Inc. im Jahr 2024 wird das EBITDA-Ergebnis im Jahr 2025 jedoch positiv sein und das 

Unternehmen wieder in die Gewinnzone geführt. 

 Die Biofrontera AG verfügt über Beteiligungen an Tochtergesellschaften und Forderungen 

gegenüber Tochtergesellschaften mit in Summe erheblichen Buchwerten. Sollten sich die 

Gesellschaften dauerhaft nicht planmäßig entwickeln, besteht das Risiko eines möglichen 

Wertberichtigungsbedarfs der Beteiligungsbuchwerte sowie der Forderungen im Einzelabschluss 

der Biofrontera AG.  

 Für den Einzelabschluss der Biofrontera AG erwartet die Gesellschaft weiterhin einen 

Jahresfehlbetrag, der voraussichtlich im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen wird. Die 

Biofrontera AG steuert als Muttergesellschaft die Liquidität der Biofrontera Gruppe. Der geplante 

Finanzmittelbestand der Gruppe zum 31. Dezember 2024 entspricht daher auch dem geplanten 

Finanzmittelbestand der Biofrontera AG. 

 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der 

Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
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plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung, insbesondere die Annahme der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit und die Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft, durch die 

gesetzlichen Vertreter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. 
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II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 

Als Abschlussprüfer haben wir über bei der Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu 

berichten, die den Bestand der Gesellschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich beeinträchtigen 

können. 

Die Gesellschaft ist in hohem Maße von der Entwicklung des US-Vertriebspartners, der Biofrontera Inc. 

abhängig. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 rund TEUR 9.482 ihrer TEUR 21.666 Umsatzerlöse 

mit der Biofrontera Inc. erwirtschaftet, dies macht rund 44% der Gesamtumsatzerlöse aus. Gemäß der 

internen Planung rechnet die Gesellschaft mit Gesamtumsatzerlöse mit der Biofrontera Inc. im 

Geschäftsjahr 2025 in Höhe von TEUR 9.304, im Geschäftsjahr 2026 in Höhe von TEUR 15.041 und im 

Geschäftsjahr 2027 in Höhe von TEUR 16.311. Der Lizenzvertrag mit der Biofrontera Inc. hat eine 

Laufzeit von 15 Jahren. 

Wie im vorherigen Abschnitt des Prüfungsberichts hervorgehoben, sind die Gesellschaft sowie die 

Biofrontera Inc. teil mehrerer Rechtsstreitigkeiten mit einem Wettbewerber aus den USA. Weitere 

Rechtsstreitigkeiten und fortgesetzte Auseinandersetzungen stellen ein mögliches finanzielles Risiko für 

die Gesellschaft und die Werthaltigkeit der Anteile an und Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

dar. 

Die Biofrontera Inc. befindet sich in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, die Ertragslage war in 2024 stark 

negativ. Sollte die Biofrontera Inc. ihren Verpflichtungen gegenüber der Biofrontera AG nicht fristgerecht 

nachkommen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität und die Werthaltigkeit der 

aktivierten latenten Steuern auf Verlustvorträge der Biofrontera AG haben. Der Vorstand hat für das 

mögliche Ausfallszenario der Biofrontera Inc. geeignete operative und strategische Maßnahmen 

erarbeitet, die bestandsgefährdende Risiken der Biofrontera AG nicht erkennen lassen. 
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D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

I. Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrages haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den 

Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den mit 

dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen 

gesetzlichen Vorschriften geprüft.  

Außerdem haben wir geprüft, ob das Risikofrüherkennungssystem der Gesellschaft in geeigneter Form 

eingerichtet ist und seine Aufgaben erfüllen kann. Des Weiteren haben wir geprüft, ob die ESEF-

Unterlagen den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische Berichtsformat in allen 

wesentlichen Belangen entsprechen. 

Die Prüfung der Angaben in der Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f Abs. 2 und 5 HGB, 

die auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht wurde, worauf im Lagebericht 

hingewiesen wird, ist gemäß § 317 Abs. 2 Satz 6 HGB darauf zu beschränken, ob die Angaben gemacht 

wurden. 

Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 S. 1 AktG ist nicht Gegenstand der 

Abschlussprüfung. 

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die 

Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und der §§ 264 bis 288 HGB sowie die 

Sondervorschriften des Aktiengesetzes. Ergänzende Bilanzierungsbestimmungen aus der Satzung 

ergeben sich nicht. Prüfungskriterien für den Lagebericht waren die Vorschriften der §§ 289 und 

289a HGB.  

II. Art und Umfang 

Unsere Prüfung haben wir in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. 

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer 

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen 
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Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts erstreckte sich auch darauf, ob 

die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind. 

Die Prüfung erstreckte sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die 

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. 

Wir weisen darauf hin, dass gezielte Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschlagungen oder 

sonstigen strafrechtlich relevanten Tatbeständen zu Lasten der Gesellschaft nicht Gegenstand der 

Abschlussprüfung sind. 

Zur Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht verweisen wir auf den Bestätigungsvermerk, Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“, der in Abschnitt B. 

wiedergegeben ist. 

Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Beschreibung der 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in den 

Abschnitten „Grundlage für die Prüfungsurteile“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“. 

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2023. Er wurde durch den Aufsichtsrat am 20. Juni 

2024 gebilligt und damit nach § 172 S. 1 AktG unverändert festgestellt. 

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – in der Zeit vom 24. Oktober 2024 bis zum 14. 

April 2025 im Wesentlichen in unseren Büroräumen durchgeführt. Verantwortliche Prüfungspartner 

waren Herr WP/StB Adrian Schmidt als vorrangig verantwortlicher Prüfungspartner sowie Frau WP/StB 

Annika Fröde als weitere verantwortliche Prüfungspartnerin. 
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Die Kommunikation mit dem Aufsichtsrat hat wie folgt stattgefunden: 

 Datum Art und Umfang Thema 
 15. Juli 2024 Schriftlich an den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses 
Unabhängigkeitserklärung 

 24. Oktober 2024 Telefonat Aufsichtsrat Abstimmung der Prüfung, 
Abstimmung der besonders 
wichtigen 
Prüfungssachverhalte, 
Erörterung zum Umfang der 
Berichtserstattung, Befragung 
zu Fraud 

 31. Januar 2025 Telefonat Aufsichtsrat Erörterung zum Stand der 
Vorprüfung, Planung der 
Hauptprüfung 

 17. Februar 2025 Telefonat Aufsichtsrat Statuserörterung, Besprechung 
Impairment-Test und Going 
Concern 

 4. März 2025 Telefonat Aufsichtsrat Besprechung Prüfungsstatus 
 17. März 2025 Telefonat Aufsichtsrat Besprechung Prüfungsstatus 
 28. März 2025 Telefonat Aufsichtsrat Besprechung Prüfungsstatus 
 7. April 2025 Sitzung des Aufsichtsrats Vorstellung des vorläufigen 

Prüfungsergebnisses mit 
anschließender Nachbereitung 

 14. April 2025 Umlaufbeschluss Beschlussfassung über den 
Jahres- und Konzernabschluss, 
sowie des Vergütungs- und 
Abhängigkeitsberichts 

 

Mit dem Vorstand hatten wir während des Prüfungszeitraums regelmäßige Besprechungen und teilweise 

gemeinsame Sitzungen mit dem Aufsichtsorgan. 

Von den gesetzlichen Vertretern und den von ihnen beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten 

Aufklärungen und Nachweise erbracht worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.  
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Zusätzlich wurde gemäß § 317 Abs. 3a HGB beurteilt, ob die für Zwecke der Offenlegung erstellten 

elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und des Lageberichtes den Vorgaben des § 328 

Abs. 1 HGB entsprechen. 

Die Prüfung der ESEF-Unterlagen haben wir unter Berücksichtigung der erweiterten verpflichtenden 

ESEF Vorgaben geplant. Die Prüfungshandlungen umfassen die Beurteilung: 

 Der technischen Gültigkeit unter Einsatz geeigneter Validierungssoftware und 

 der XHTML-Wiedergabe durch inhaltlichen Abgleich mit dem geprüften Jahresabschluss und 

Lagebericht. 

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Vorfeld der Prüfung die 

Prüfungshandlungen geplant. Die Prüfungsplanung basiert auf: 

 einer Einschätzung des Unternehmensumfelds und unseren Branchenkenntnissen, 

 den Auskünften der gesetzlichen Vertreter zu Geschäftsverlauf, Zielen und Strategien, 

 den uns zum Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen, 

 einer vorläufigen Beurteilung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen der 

Gesellschaft, sowie 

 einer vorläufigen Beurteilung der Jahresabschlussdaten anhand von analytischen 

Prüfungshandlungen. 

Anhand der gewonnenen Informationen wurden Unternehmensbereiche bzw. Jahresabschlussposten 

mit vergleichsweise erhöhtem Risikopotenzial identifiziert und als Prüfungsschwerpunkte in den  

Prüfungsplan aufgenommen.  

Bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung der Auswirkungen von 

identifizierten falschen Darstellungen auf die Prüfung und von etwaigen nicht korrigierten falschen 

Darstellungen auf den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht haben wir das Konzept der 

Wesentlichkeit beachtet. Bei der Festlegung, welche Wesentlichkeitsgrenze für den Adressatenkreis 

relevant ist, berücksichtigen wir die Finanzinformationsbedürfnisse der Nutzer des Abschlusses als auch 

Faktoren wie die Art des Unternehmens, die derzeitige Phase in seinem Lebenszyklus sowie Branche 

und wirtschaftliches Umfeld, in denen es tätig ist, Eigentumsverhältnisse sowie die Art und Weise seiner 

Finanzierung und die relative Volatilität der Bezugsgröße. Wir gewinnen ein Verständnis der 

Erwartungshaltung des Aufsichtsorgans über mögliche Fehlerfeststellungen und berücksichtigen diese 

bei der Festlegung der Wesentlichkeitsgrenze.  

Für das Berichtsjahr wurden auf Basis einer festgelegten Wesentlichkeitsgrenze für den Abschluss als 

Ganzes von EUR 270.000 folgende Prüfungsschwerpunkte abgeleitet: 
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- Bewertung des Finanzanlagevermögens und der Forderungen gegen verbundene Unternehmen 

- Beziehungen zwischen der Gesellschaft und verbundenen Unternehmen 

- Going-Concern-Prämisse 

- Bewertung der Rückstellungen im Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten 

- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht. 

Zu den Ausführungen zu besonders wichtigen Prüfungssachverhalten als Prüfungsschwerpunkte 

verweisen wir auf die diesbezüglichen Darstellungen im Abschnitt „Wiedergabe des 

Bestätigungsvermerks“ (Abschnitt B). 

Ausgehend von einer Beurteilung der internen Kontrollen und den Ergebnissen der analytischen 

Prüfungshandlungen haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze 

der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art 

und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des 

Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, 

dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen 

und ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen. 

Für das Berichtsjahr haben wir bei allen relevanten Abschlussposten ausschließlich aussagebezogene 

Prüfungshandlungen durchgeführt.  

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten haben wir u. a. Bank- und 

Rechtsanwaltsbestätigungen und Saldenbestätigungen für Verbindlichkeiten eingeholt. 

Die Eröffnungsbilanzwerte haben wir daraufhin geprüft, ob sie ordnungsgemäß aus dem 

Vorjahreskonzernabschluss übernommen wurden. Wir haben zusätzliche Prüfungshandlungen 

durchgeführt, um eine hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, dass die nicht von uns geprüften 

Eröffnungsbilanzwerte keine falschen Darstellungen mit wesentlichen Auswirkungen auf den 

Jahresabschluss des Berichtsjahres enthalten. 

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren 

Arbeitspapieren festgehalten. 
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E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung der Gesellschaft und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens 

entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften 

einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.  

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen in allen 

wesentlichen Belangen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und 

Lagebericht. 

Die von der Gesellschaft eingerichteten rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen sehen dem 

Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der 

Arbeitsabläufe vor. 

Die Organisation der Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen 

ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der 

Geschäftsvorfälle. Das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend 

mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres 

ordnungsgemäß geführt. 

2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für große  

Kapitalgesellschaften einschließlich der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter der 

Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den 

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach der Vorschrift des 

§ 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 

Abs. 2 HGB aufgestellt. 

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in allen wesentlichen 

Belangen vollständig und zutreffend. 
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3. Lagebericht  

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen gesetzlichen Vorschriften.  

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss entspricht in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 

geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang 

angegeben. 

Wesentliche grundsätzliche Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von 

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie 

besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen haben wir nicht festgestellt. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden keine Einwendungen ergeben. 

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang vermitteln einen ausreichenden Einblick 

in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Von einer weitergehenden Analyse des 

Jahresabschlusses haben wir daher abgesehen. 
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F. FESTSTELLUNGEN ZUM RISIKOFRÜHERKENNUNGSSYSTEM 

I. Gegenstand und Durchführung der Prüfung 

Der Vorstand ist gemäß § 91 Abs. 2 AktG verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere 

ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 

Entwicklungen früh erkannt werden. Nach § 317 Abs. 4 HGB haben wir geprüft, inwieweit der Vorstand 

die ihm hiernach obliegenden Maßnahmen getroffen hat und ob durch diese Maßnahmen alle potenziell 

bestandsgefährdenden Risiken so rechtzeitig erfasst und kommuniziert werden, dass der Vorstand in 

geeigneter Weise reagieren kann. Hierzu zählt auch die Beurteilung, ob das eingerichtete 

Überwachungssystem, d. h. die integrierten Kontrollmaßnahmen, zur Sicherstellung der Einhaltung der 

getroffenen Maßnahmen geeignet ist. Die Reaktion des Vorstands auf erkannte Risiken ist nicht 

Gegenstand der Prüfung. 

Art und Umfang der Prüfungshandlungen bestimmen sich nach den allgemeinen Grundsätzen einer 

Systemprüfung. Folgende Funktionsprüfungen wurden durchgeführt: Durchsicht von Unterlagen zur 

Risikoerfassung und zur Risikokommunikation, Befragungen und Beobachtungen zur Einhaltung der 

eingerichteten Kontrollmaßnahmen, Durchsicht von Prüfungsprogrammen. 

II. Ergebnis der Prüfung 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2 AktG geforderten Maßnahmen 

insbesondere zur Einrichtung eines Überwachungssystems in geeigneter Weise getroffen hat, und dass 

das Überwachungssystem geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, 

mit hinreichender Sicherheit frühzeitig zu erkennen. 
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G. FESTSTELLUNGEN AUS DER PRÜFUNG DER ESEF-UNTERLAGEN 

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung der ESEF-Unterlagen haben wir den in Abschnitt B 

wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt, der den Vermerk über die Prüfung der für Zwecke der 

Offenlegung erstellten elektronischen Wiedergaben des Jahresabschlusses und Lageberichts nach § 317 

Abs. 3a HGB umfasst. 
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H. SCHLUSSBEMERKUNG 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des 

Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 der Biofrontera AG, Leverkusen, sowie über die Prüfung der 

ESEF-Unterlagen erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)) sowie 

unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung erstellten 

elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen und Lageberichten nach § 317 Abs. 3a HGB (IDW PS 410 

(06.2022)). 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben.  

Die Erteilung und somit auch die Unterzeichnung des Bestätigungsvermerks erfolgt in Anlage 2. Eine 

Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen 

Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts 

in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten 

Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen 

wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.  

 

 

Frankfurt am Main, den 14. April 2025 

Nexia GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 

  
Annika Fröde Adrian Schmidt 
Wirtschaftsprüferin  Wirtschaftsprüfer 
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